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Wir orientieren unser pflegerisches Handeln an folgenden Leitsätzen: 
 

1. Das Ziel unserer Arbeit ist es, Bewohner*innen ein hohes Maß an Lebensqualität zu bie-
ten. Wir gehen hierfür in der Pflege auf die unterschiedlichen geistigen, körperlichen, 
seelischen, sozialen, kulturellen und spirituellen Bedürfnisse der Bewohner*innen ein 
und bemühen uns mit unserer Pflege um lebensgeschichtliche Kontinuität. 

 

2. Grundsatz unserer Pflege ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Bewohner*innen sollen mög-
lichst unabhängig und selbstbestimmt leben können. Deshalb unterstützen wir sie bei 
der eigenständigen Durchführung aller Aktivitäten des täglichen Lebens. 

 

3. Jede Bewohnerin*jeder Bewohner wird respektvoll und einfühlsam behandelt. Alle pfle-
gerischen Handlungen werden mit den Bewohner*innen abgesprochen. Dabei begrün-
den wir unsere Pflege professionell und beziehen sie auf die individuellen Wünsche der 
Bewohner*innen. Wir setzen uns gemeinsam mit den Bewohner*innen Pflegeziele, lei-
ten davon Maßnahmen ab, halten diese schriftlich fest und kontrollieren die Ziele und 
Pflegemaßnahmen regelmäßig. 

 

4. Pflegerische Handlungen greifen immer in die Privat- und Intimsphäre der Bewoh-
ner*innen ein. Wir sind dessen bewußt und sorgen dafür, dass die Körperpflege in einem 
geschützten und ungestörten Rahmen stattfindet. 

 

5. Ein besonderes Anliegen ist uns die Pflege psychisch veränderter alter Menschen und in 
einigen Häusern engagieren wir uns auch für die Pflege von Menschen in der Phase F. 
Wir versuchen uns in die Welt dieser Bewohner*innen einfühlsam hineinzuversetzen und 
bieten für diese Personengruppe spezifische Angebote. 

 

6. Unsere Häuser sind Lebensmittelpunkte der Bewohner*innen. Wir unterstützen sie bei 
der Gestaltung ihres individuellen Lebensraumes und richten unsere Angebote an ihren 
Bedürfnissen und Lebensgewohnheiten aus. 

 

7. Wir fördern die sozialen Kontakte der Bewohner*innen innerhalb und außerhalb unserer 
Häuser, respektieren aber ebenso ihre Wünsche nach Alleinsein. 

 

8. Die Angehörigen und Freunde sind wichtige Bezugspersonen der Bewohner*innen. Wir 
bieten Ihnen einen vertrauensvollen Kontakt an und beziehen sie in die Pflege- und Be-
treuungsplanung mit ein. 

 

9. Wir arbeiten mit allen anderen Berufsgruppen, die an der Betreuung mitwirken, vertrau-
ensvoll zusammen. 

 

10. Die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod ist Teil unseres Pflegeverständnisses. Wir 
erfragen und respektieren die Wünsche der Bewohner*innen, unterstützen die Angehö-
rigen bei der Begleitung der Sterbenden und sorgen für eine achtsame Atmosphäre. 

 

11. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sind selbstverständlicher Bestandteil unse-
res Handelns. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Arbeitsabläufe. 

 

12. Die Umsetzung des Pflegeleitbildes wird durch Beratung, Fortbildung und Supervision 
gefördert. Wir qualifizieren uns kontinuierlich, um unsere Arbeit nach dem aktuellen 
pflegewissenschaftlichen Stand zu leisten. Alle Angebote werden kontinuierlich auf ihre 
Orientierung an den Bedürfnissen und Wünschen der Bewohner*innen. 

 


